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Amtlicher Teil

Bekanntmachuugen des Laudrats

K. I. 989. Oie l s-, den 5. März 193(). der Freigärtner Richard Mit hl in Klein-Oels-;
Ausscheiden eine-s Kreistagsabigeordneten

Der aus idem Wsahlbsorschlage Nr. 3 -—— Usarteikeuuwortz
Zientruim (K·reissIb-lattbsekanntmiathun-g svsom 31. Oktober 19-29,
Kreisbslatt Seite 158) in sdens Kreistag gewählt-e Lehrer Tshseoidor
Dzi eka n in Oels (K«rei-ssb«liatt·"bekanntmsachung vom 21. No-
vemibser 192-9, Kreissbslatt Seite 17-4) hsat sein Asmt nieder-gelegt

Unter Hinweis auf die §§ 41 und W ides Wahl-gesetzes sur
die Probinzisalslandtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925 ——
Preuß. GS. 6. 123 ff. —- wirEd die Erledigung- der Stelle hier-
mit bsekanntigemacht mit sdem Bemerkens, daß, falls die Reihen-
fobge geändert Iwerdeus soll, dies von der Mehrheit der noch
wahslbereichtigten Uniterzeichiner des- Wiashilvsosrschlage-s innerhalb
zwei Wochen-« idem- Kreisausschuszs mitzuteilen ist.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

K. 1. 922. Osels, den 27. Februar 1930.
Der Herr Landgserischitspräsident hiat die Wahl-

1. des Freistelleubesitzers Robert Schmiegeslt in Ostw-
wine zum Schisesdsima n n und

2-. des- Freistellenbes Fa h n e r in Osstrowine zum Schieds-
mann-Sit«ellvertr-eter für den Bezirk 62

bestätigt.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

O e l s den 5. März 1930.
Bestätigt.

a) zum Gemeindevorsteher:
der Landwirt Robert Mse l z e r in Bogschütz;
der Bauerngutsbesitzer Oskar K i n ag in Buchwaldz
der Gutsbesitzer Adolf G r ü n i g in ammer;
der Stellenbeitzer August 6 ch midt in Domatschinez
der Siellenbeitzer Paul Dittrich in Görli ;
der Freistellenbesitzer Ernst Obu ch in Groß- guth;

J.-Nr. K. I.  

der Stellenbesitzer Robert R e i tz i g in Kraschen;
der Freistellenbesitzer Paul R e g b e r in Kritschem «-
der Landwirt August Seh olz in Kunersdors;
der Bauerngutsbesitzer Adolf S o w a de in Kunzendorf;
der Stellenbesitzer Oskar Wolfs in Lampersdors;
der Siedler Friedrich Dittmann in Leuchten;
der Bauerngutsbesitzer Friedrich S ch u b e r t in Mirkau;
der Freistellenbesitzer Hugo Bie r b aum in Netsche; «
der Stellenbesitzer Paul M ek a s in Prietzenz
der Gutsbesitzer Josef L i e h r I in Sadewitz;
der Gutsbesitzer Fritz Busch in Schönau;
der Landwirt Ednard S chulz in Sechskiesern;
der Freistellenbesitzer Paul Kleiber in Stein;
der Landwirt Hermann Ba r th in Strehlitz;
der Stellenbesitzer Philipp S ch olz in Süßwinkel;
der Landwirt Karl K r ause in Weißensee; «
der Stellenbesitzser August Ernst in Wiesegrade;
der Gartuereibesitzer Albert H e r da in Wildschütz;

b) zum Schössen:
der Freistellenbesitzer Robert W e i de in Bogschütz;
der Werkhelser Karl Gase in Bogschütz;
der Stellenbesitzer Robert Br ade in Bogschütz;
der Stellenbesitzer ErnstH amsle r in Buchwaldz
der Bauerngutsbeitzer Ernst B o in in Buchwald;
der Landwirt Ri ard A u r a s in Dammerz
der Gutsbesitzer Ernst K a l k b r e n n e r in Dammer;
der Stellenbesitzer Wilhelm Ma t e rn e in Domatschine;
der Stellenbe itzer Rudolf S ch ö n g a r t in Domatschine;
der Stelleubesitzer Gugav Patent in Görlitz;
der Landwirt Alsred pitzer in Görlitzz
der Gutsbesitzer Otto Stein ch e n in Groß-Ellguth; "
der Gasthausbesi r Einil La ttu e r in GroHßÆllguths
der Kaufmann Faul Buhr in Klein-Oels;
der Freigärtner Franz Juntke in Klein-Oels;
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der simmermeifter Julius Brandt in Kraschenz
der « tellenbesitzer Paul S eh n b e rt in Kraschenz
der Freistsellenbesitzer Robert St a f f e th in Kritschenz
der Wirtschaftsinspektor Fritz B r äu e r in Kritschen;
der reistellenbesitzer Hermann K us ch e in Kritschen;
der Freigärtner Jossef R an er in Kunersdorfz
der Gutsbesitzer Franz Krisch in Kunersdors;
der Tischlermeister Franz Kollai in Knnersdorfz
der Freigärtner Franz S cf) n b e rt in Kuuersdorf;
der Banerngntsbesitzer Erich B ö n s ch in Kunzendorf;
der Schueidermeister Heinrich K i e n a st in Kunzendors;
der Stellenbesitzer Traugott Titze in Lampersdorfz
der Jnfpektor Hermann D alib o r in Lampersdorfz
der Lehrer Bruno G o n s ch o r e f. in Leuchten;
der Kesselschmied Robert Brix in Leuchten;
der Gutsverwalter Gustav Z,a p f e in Mirkauz
der Landwirt Max Fiebig in Mirkauz
derFreiftellenbefitzer Robert Bucks ch in Netsche;
der Bauerugntsbefitzer Julius Stolle in Nietsche;
der Stellenbsesitzer Wilhelm P i etsch in Prietzen;
der Brennereiverwalter Gustav Motog in Prietzen;
der Gutsbesitzer Theodor Heider II in Sadewitz;
der Stellenbesitzer Karl Juntke in Sadewitz;
der Gutsbesitzer Julius H a g e r in Schönanz
der Landwirt Adolf Gafert in Schönau;
der Landwirt Ernst Strauß in Sechskiesern;
der Landwirt Robert Stalliwe in Sechskiefernz
der Stellenbesitzer August Willert in Stein;
der Bremiereivernmlter Paul Herrin a un in Stein;

Förster Frill Otto in Strehlitz;
Gutsbesitzer Reinhold Hering I in Strehlitz;
Stellenbesitzer Josef Lampke in Süßwinkelz
Forftverwalter Otto S ch m i dt in Süßwinkel;
Landwirt Reinhold P ost in‘ Weißenfeez
Landwirt Paul H erin g in Weiß-enfee;
Rittergutsbesitzer August A ck e r m a n n in Wiesegrade;
Freistellenbesitzer August Nie bisch in Wiesegrade;
Kräutereibefitzer Oskar Schärich in Wildschütz;
Bauarbeiter Herlnann Müller in Wildschütz.

c) zum Schöffenstellvertreter
der Stellenbesitzer Gustav Stolper in Buchwaldz
der Arbeiter Paul S eidel in Dammerz
der Stellenbesitzer Gustav Fa bisch in Domatschinez
der Gärtnereibesitzer Theophil Foegelle in Görlitzz
der Freistellenbesitzer Gustav T e i ch e rt in Gros3-Ellguth;
der Maurer August Lin k e II in Klein Oels;
der Landwirt Karl Wutke II in Kraschen; _
der Stellenbesitzser Karl Herr man n in Knuzendorf;
der Stellenbesitzer Adolf Scriw ane in Lampersdorf;
der Schweißer Hermann S ch re i be r in Leuchten;
der Landwirt Paul Gierfemehl in Mirkau;
der Freistellenbesitzer Wilhelm Feder in Netsche;
der Bauergutsbesitzer Ernst Fiebich in Prietzenz
der Stellenbefitzer Hieronymus H e u t s ch el in Sadewitz;
der Stellenbesitzer Rudolf W ittek in Schönauz
der Landwirt Ernst Rottenau in Sechskiefernz
der Stellenbesitzer Gu«tav S chu b e rt in Stein;
der Freistelleubesitzer sXaul Spieler in Strehlitz;
der Landwirt Gotthard Friedrich in Süßwinkel;
der Landwirt Gustav Helm in Weißenseez
der Freistellenbesitzer Gustav Scholz in Wiesegrade;

der
der
der
der
der

der
der
der

der Gasthausplächter lvMsax BIU sschkse in Wildfchütz
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.

O el s-, den-s 5. März 1980.
Hengfthanptkörnng 1929

Aus dem Kreise Oel-s wurden folgen-de Hengste vorgest-ellt:
1. Schumann, Han., Bses.: Dominium Brief-e (Kreileels),

Cj
'l

N
O

. Efau von-
·gekört Klas e III

ekört Klasse II
. Südpoch O-l·db., Bes.: Mai in Groß-graben, gekört Klasfelll
. Rutbald, Olsdb., Bes.: Mai in Groß-graben, gekört Kl. II
. Geriwig, Olidb., Bes: Sichlabitz in Spahlitz, Standort Würt-

temsbersg, gekört Kla se I .
edlitz«, »K» B-es.: Lode in Groß-Wei-gelsdorf,

Antonius vin Jersichensdor·f, D.K., Bes: Obuch in Bog-
RWE, gehört Klasse III

. .Kislmset Hlstib. 51.., D.K.,- Bes: sRsoja n in Wabni _., eskört
Klasse II h ß g

8. Juli-an Hst«b. 192, Br.-Rotsch., TR» Bes: Rojahu in
Wsubnitz, gefört Klasse II.

L. I. O els, den 6. März 1930.
23siehfenchenmniigeiliche Anordnung

Unter dem Rindviehbsestansde des Gintesi Netsche ist von dem
Herrn Beterinärrat die Maul- nnd Klsansenssenchie festgestellt
worden. -

Zum Schutz-e gegen die Weiterverbreitunkg der Seuche lwird
»auf Grund der §§ 18 ff. des Viehfeuchten-gesetzesi vom 26. —·-uni
1.·909 (R.G"-.Bl. S. 519) mit Ermächtigung des- Hierrsn S. ini-
stserss für Land-wirtschaft, Domiäuen nnd Forsten bis auf wei-
teres folgend-es angeordnet:

Die Ortschaft Netssche bildet einen Sperr·biezirk.
Für den Sperrbsezirk gelten die mit Vserfüsgnnig vom 31. 3.

19:26 —- Kreisblatt Seite 5-2 —— erlassen-en Anordnungen

Verordnung.

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Ges. über den Verkehr mit
Krastfahrzeugen vom 3. Mai 1909 in der Fassung des Ges.
vom 21. Juli 1923 (RGBl. .l S. 743) bestimmen wir über den
Verkehr mit Raupenkraftfahrzeugen hierdurch folgend-es:

1. Ranpenkraftsahrzeuge bedürfen zum Verkehr auf öffent-
lichen Wie-gen- der Genehmigung der Wegeposlizseibehördeu.
Bei Chausseeu ist die Genehmigung vom Landrat zu ser-
teilen. Vor Erteilung der Genehmigung ist der Wege-

·unterhaltungspflichtige zu hören;
2. Die Genehmigung ist an folgende Bedingungen zu knüpfen:

a) die Rippen, die die Fahrbahn berühren, müssen eine
mindestens 2 cm breite eben-e Anflagesläche haben. Die
Kanten der Rippen müssen abgerundet fein. «·«»·Die Ent-
fernung zwischen den einzelnen Rippen —- von Mitte
zu Mitte —- darf nicht mehr als 11 cm betragen.
Seitlich müssen die Anflageflächen mit einem Radius
von etwa 60 nun angerundet fein;
die Fahrzseuge dürfen nur mit einer Höchftgeschwindig-

. keit von 8 km fahren;
das Wenden ans der Stelle unter Festlegen einer Rau-
penkette ist nur anf fteingepslasterten Straßen gestattet;
bezüglich der Ausstattung der Fahrzeug-e (Beschildern,
Beleuchtung nsw.) gelten die Vorschriften der Straßen-
verkehrsordnung;

e) bezüglich der Anzahl nnd Beschaffenheit der Anhänger
gelten dieselben Bestimmungen wie bei Zugmafchinen
ohne Güterladeramn, deren betriebssertiges Eigenge-
leicht 2,75 t nnd deren Höschtstsgeschwindigkeit aus ebener
Bahn 8 km in der Stunde nicht übersteigen darf (vgl.
§ 40 Abs. 2 der VO. über Krastsahrzeugverkehr vom
16. März 1928, RGBl.I S. 91).

3. Der Erteilung ein-er Genehmigung zum Verkehr der
Raupenkraftfahrzeuge auf öffentlich-en Wegen bedarf es
nicht für Raupenschlepper, die in land- oder forftwirtfchaft-
licheu Betrieben gehalten werden, soweit sie bei der Ver-
wendung im Betriebe öffentliche Wege benutzen, unter
der Voraussetzung, datz die Ranpeuschlepper in Bezug aus
Bauart und Betrieb den unter Nr. 2 angegebenen Au-
fordernngen entsprechen.

4. Zuwiderhandlungen sind nach § 21 des Ges. über den
Verkehr mit Kraftfahrzeugeu vom 3. Mai 1909 in der
Fassung des Ges. vom 21.. Juli 1923 (RGBl-.I S.743)
strafbar.

Berlin, den 29. Juni 1929.

Zugleich im Namen des Preuszifchen Minister-Z für Handel
nnd Gewerbe und des Prenszischen Ministers des Jnnern.

Der Preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen .
und Forften.

Weiterveröffentlicht
Oels, den 27. Februar 193l).

—..--—

 

1.. I. 805. Oel-s-, den 3. März 1.93().
Abbrennen von verdiorrtem Gras usw.

Der Herr Minister sür Landwirtschaft, Diomänen und For-
stens hat erneut auf eine streng-e Durchführng des Verbots des
Abbrenuens von verdorrtem Gras usw. hingewiesen Die Orts-
beshörden serfusche ich deshalb, die in der Angelegenheit ergan-
gen-e Psoli eivserordnuing des Herrn Regierungspriifideuiten Mont 25. 2». 19 9——— veröffentlicht im Kreislblatt 1929 Seite 76 ——-
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erneut orttsiiblichs bekannt zu machen-. Die- Ortspolizeibehsörsden
u»nid Landjageretbeamteu ersuche ich, fur eine strenge Durch-
fuhrnng der Verordnung- Sosrge zu tragen.

m

 

L. II. 94. Oels, den 5. März 1930.

.1 » Listen der schulpslichtigen Kinder
Die Herren Gemeindevorsteher erinnere ich daran, daß sie

bis zum "17. d. Mts. dem Leiter der zuständigen Schule eine
Liste der in der Gemeinde vorhandenen, zum 1. April d. Js.
schulpflichtig werdenden Kinder vorzulegen haben (ä 6 der Ver-
ordnung vom 25.2.1880 —— Reg.-Amtsbl. S. 81.—).

Schulpflichtig werden mit Beginn des neuen Schuljahres
alle Kinder, welche bis zum 30. September d. Js. das sechste
Lebensjahr vollenden. - ·

Wenn im Laufe des Schuljahres Familien mit schulpflich-
tigen Kinder neu anziehen oder bereits angezogen sind, hat
die Gemeindebehörde der Schule alsbald ein entsprechende
Anzeige zu machen.

Die List-e hat folgende Angaben zu enthalten: Vor- und
Zuname, Geburtstag und Jahr, Konfession des Mindes, Name,
Stand und Wohnort des Erziehers. "

J. Nr. K. l. 5307.

 

5 März 1930.
Jagdscheiu Beginn der
Nr. Gültigkeit
314. Laugner Herbert, Wirtschafts-assistent, Schwierse 3.2.1930
315. Grab-sch- Al·bsert, Waldwsärter, Gimmel 4.2.1.930

L. ’I. 872. Oels, den 6. März 1930.

Bekämpfung der Raupen
Nach § 24 der Polizeiverordnung betreffend den Feld- und

Forstschutz vom 23. April 1928 ——_—— Kreisblatt S. 88 —- ist die
Vernichtung der Raupen an den in Gärten, auf Feldern, an
Wegen und Straßen stehenden Bäumen von den Eigentümern,
Pächtern oder Nutznießern alljährlich vorzunehmen, nachdem
die Ortspolizeibehörden bestimmt haben, ob und wann diee
Maßregel begonnen und bis zu welchem Zeitpunkt sie durch-
geführt sein muß. ·

Jch ersuche die Ortspolizeibehörden die hiernach notwen-
digen Anordnungen alsbald zu treffen. Die Maßnahmen
müssen, wenn sie Erfolg haben sollen, bis spätestens Ende
dieses Monats durchgeführt fein. Gegen Säumige ist unver-
züglich und ohne weitere Fristgewährung mit den zulässigen
Straf- und Zwangsmitteln einzuschreiten.

L. 1. 05. »O e. l s, den

Erteilte Jahresjagdfcheine

  

Oels, den 20. Februar 1930

Bezirksoeränderung.
Durch rechtskräftigen Beschluß des Kreisausschusses vom 16. Januar 1930
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. Stummer Flächeninhalt Reinertrag
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Jenkwitz 1 182 3 61 80 11 33‘
4 42 70 27 74

1 32 50 10 38

31 33 30 196 35

4 11 30 32 22

183 —- 29 60 —- —-

240 4 36 00 27 32

. 182        
l

Schles Landgesellschaft m. b. H. Breilau

d

Jm Zustiieke

im Hauptplan ,,

daselbst

im Zustiicks
,,  

mit Wirkung vom 1. April 1930 ab aus dem Gemeindebezirk _ Jenkwitz in den Gemeindebezirk Neudorf b. J. um-

Der Borsitzende des Kreisausfchusses
ü

gemeindet worden.

L. I. 873. Oel s, den 5. März 1930.
Fesuerlöfchhilfe

»Die in der BIransdmeile der Stadt Oel-s belegen-en Gemein-
den ersuche ich, in- ihrem eigenen Interesse bei Aussbsruch eines
Feuers zur Erlangung einer schnellerens Löschshilfe ofsosrt ein
Pferdegespann nach Oels zu schicken, da hier keine ferde zur
Verfügung- stehens, jedenfalls ihre Beschaffung msit grö eren Um-
ständen- verbunden ist. _

Gleichzeitig istt ein-e telephsosnifche Mitteilung an »die Polizei-
verwaltunig Oel-s weiter-zugeben mit dem Bemerken, daß die
Pferde bereits unterwegs- sind. «

L. I. 799. Oe l s , den 28. Februar 1930.

Benachrichtigung von Angehörigen verhafteter Personen
RdErl. d. MdJ. v. 17. 2. 1930 —- II C II b Nr. 166 V-It29.

Der RdErl. v. 19. 1. 1928 —- II CII 8 Nr. 67/27 (MBliV.
S.54), der- in erster Linie die Kostenfrage regeln wollte, ist
verschieden ausgelegt worden. Zur Behebung der aufgetauchten
Zweifel ist folgend-es zu bemerken:

Bei Verhaftnngen auf Grund von Haftbefehlen bzw. Steck-
briefen befinden sich die Akten in der Regel bei einer Gerichts-
stelle. Der die Verhaftung vornehmende Polizeibeamte kann
da er für gewöhnlich nicht beurteilen, ob durch die Benach-
ri tigung der Zweck der Untersuchung gefährdet werden kann,

 

 

zumal da er meist nicht wissen wird, ob noch weitere —Mittät«er,
Hehler, Anstifter usw. vorhanden sind, und ob z. B. das Diebes-
gut wieder herbeigeschaft ist. Ein-e Benachrichtigung seitens
des Polizeibeamten in diesen Fällen kann also unter Umständen
die in den Händen des Gerichts oder der Staatsanwaltgchaft
liegende einheitliche Leitung des Untersuchungsverfa rens
stören und muß daher —- von besonderen eilbediirftigen Aus-
nahmefällen abgesehen —- dem Gericht bzw. der Staatsanwalt-
fchaft überlassen bleiben. Das schließt jedoch nicht aus, daß
die Kriminalpolizei bei Uebersendung der Einlieferungsanzeige
dem Gericht ihre Auffassung darüber mitteilt, ob und aus
welchen Gründen eine Benachrichtigung der Angehörigen an-
gängig und angezeigt erscheint.

Anders verhält es sich bei der Venachrichtigung über eine
Festnahme zum Zwecke der Strafverbüßung oder der Unter-
bringung in eine Anstalt, wobei die Gefährdung eines Unter-
suchungszweckes aus cheidet, und bei der vorläufigen Fest-
nahm-e (§ 127 StP .) zum Zweck-e der Vorführung vor den«
Richter in einem von der Polizei-Behörde geführten Er-
mittlungsverfahren. Jn diesen letzteren Fällen muß die Frage
der Gefährdung des Untersuchungszweckes mit Sicherheit von-
dem die Sache bearbeitenden Polizeibeamten beantwortet werden
'önnen.

Zwar betreffen die Bestimmungen des § 114a StPQ nach
dem Wortlaut des Gesetzes nicht die polizeiliche Fostnahme
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im Sinne des § 127 StPQ Es entspricht jedoch der Pflicht
einer selbstverständlichen Rücksichtnahme auf den Festgenom-
men'en und dessen Angehörige, auch in diesen Fällen in der-·
selben Weise Bienaschrichtisgungen ergehen zu lassen, sofern der
Untersuchungszweck dadurch nicht gefährdet wird, und die zu
benachrichtigende Person wirklich in dem im § 114a StPQ
vorausgesetzten Verhältnis zu dem Festgenommenen steht.

Unter Aufhebung des oben erwähnten RdErl. bestimme ich
daher im Einvernehmen mit dem Preuß. IM. folgendes:

1. Bei Festnahmen auf Grund seines richterlichen Haftbefehls
nnd bei Festnahme auf besonderes Ersuchen der Staats-
anwaltchaft bleibt die Entscheidung, ob durch eine Be-

.nachri «tigung der Untersuchungszweck gefährdet wird,
grundsätzlich dem Gericht bzw. der Staatsanwaltschaft
uberlafsen. Nur in ganz besonderen eilbedürftigen Aus-
nahmefällen, wenn ohne weiteres «zu ersehen ist, daß durch
eine. Benachrichtigung der Untersuchungszweck nicht ge-
fahrdet wird, kann die Polizei-Behörde die Entschei-
dung treffen.

. a.) Bei Festnahmen zum Zwecke der Strafverbüßung oder
Unterbringung in eine Anstalt,

b) bei Festnahmen im polizeilichen Ermittlungsverfahren
- (ä 127 StPO.) entscheidet die Polizeibehörde von sich

aus, und zwar im Falle a) die festnehmende Dienst-
stelle und im Falle b) diejenige Dienststelle, welche
über die Vorführung vor den Richter befindet.

Auf der Einlieferungsanzeige ist stets an deutlich sichtbarer
Stelle zu vermerken, ob eine Benachrichtigung von Angehörigen
oder anderen Personen erfolgt ist. Die Benachrichtigten sind
namentlich auszuführen .

Die Nachricht von der Verhaftung oder der Festnahme ist
nur solchen Angehörigean geben, die mit dem Verhafteten
oder Festgenommenen in Wohnungsgemeinschaft oder in stän-
diger engstser Verbindung’leben, bei denen also sein Ausbleiben
geeignet ist, Beunruhigung zu- erregen. Die Benachrichtigung
hat in taktvoller Weis-e zu erfolgen. Es genügt in der Regel,
daß-ein dem Verhaftieten am nächsten ftehender Angehöriger
benachrichtigt wird. Nur in außergewöhnlichen Fällen kann
die Benachrichtigung eines zweiten Angehörigen erforderlich
erscheinen. « " . · "5” P

Sofern der Verhaftete oder Festgenommene sein wesentlich-es
Interesse daran bekundet, andere Personen zu benachrich-«
tigen (ä 114a StPO.), ist gewissenhaft zu prüfen, worin für
ihnf das behauptete wesentliche Interesse besteht. Ein solch-es
kann gegeben sein z.B., wenn ein Geschäftsteilhaber über un-
aufschiebbare Geschäfte zu unterrichten ist, wenn Maßnahmen
zur Durchführung seines laufenden Geschäftes zu treffen sind,
oder wenn ein Termin wahrzunehmen ist, überhaupt zur Ab-
wendung von Nachteilen, welche bei der Strafverfolgung nicht
beabsichtigt sind. · · — . °

In allen Fällen, in denen eine Benachrichtigung durch die
Polizei angängig ist, ist der Verhaftete oder Festgenommene
darauf hinzuweisen, daß ihm die Möglichkeit der Benachrich-
tigung eines seiner Angehörigen und -— bei nachgewiesenem
wesentlichen Interesse —- auch anderer Personen zustehe, und
daß die Beiiachricl)tisg-1111-g auf sein Verlangen auch von Amts-
wegen erfolge. Bei Minderjährigen hat, wenn der Unter-
suchungszweck nicht gefährdet wird, eine Benachrichtigung von
Angehörigen, Vormündern, Pflegern oder Erziehungsberech-
tigten ohne weiteres von Amts wegen zu geschehen; seinem
Wunsche der Minderjährigen, von einer Benachrichtigung dieser
Personen abzusehen, ist nicht zu entsprechen.

Die Benachrichtigung kann sernmündlich, schriftlich oder
drahtlich erfolgen. Die Benachrichtigungsschreiben der Polizei-
behörden sind portofrei zu versenden. Da häufig ein-e mög-

Der L
Dr. U

» Bekanntmachungen
. Oe l s, den 5.·März 1930.

. Schulauffichtsbezirk Oels.
1.) Es wird beabsichtigt, jährlich- in etwa 8—-—10 Kreisen

des Regierusngsbezirks
" Tusrnlehrgänge auf dem Lan-de

aYTTihaltem in denen Lehrer und Lehrerinnen in das neuzeit-
-.ls1 _ Turnen für Knaben und Mädchen eingeführt wer-den sol-

lichst rasche Benachrichtigung angebracht sein wird, um Ange-
hörige über den Verbleib des Verhafteten oder Festgenom-
menen zu beruhigen, wird in vielen Fällen die Benutzung des
Fernsprechers oder der drahtliche Weg geboten fein. Wünscht
der Verhaftete oder Festgenommene eine Benachrichtigung auf
drahtlichem Wege, so hat er die Kosten vorher zu entrichten
oder sicherzustellen -

_ Vorstehenden Erlaß bring-e ich den Ortspolizeibehörden und
TLandjägereibeamten zur Kenntnis und ersuche um Beachtung.
Der vorgenannte Erlaß vom 19. 1. 1928 ist im Kreisblatt S. 16

« veröffentlicht.
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Oels, den 28. Februar 1930.
Warnung vor einem Schwindler

Es ist mir mitgeteilt worden, daß in letzter Zeit bei ver-
schiedenen Firmen Groß-Berlins ein gewisser Fritz Zwet-
tels vorgesprochen habe mit dem Vorgehen, auf Grundguter
Beziehungen zur Hauptfürsorgestelle bei dieser durchsetzen zu
können, daß Unternehmer gegen entsprechende Zahlung von

zder Einstellungsverpflichtung aus dem Schwerbeschädigten Ge-
se? befreit würden. Er soll dabei auch haben durchblicken
la sen, daß er gegen entsprechende Honoriserung in der Lage
sei, im Sinne der Firmen auf die Hauptfürsorgestselle einzu-
wirken. Bei einer anderen Firma soll er als ,,Stadtrat der
Schwerbeschädigtenfürsorge« aufgetreten sein mit dem Auftrag,
über die Durchführung des Schwerbeschädigtengesetzes zu ver-
handeln. Im September 1929 soll er sogar bei einer Haupt-
fürsorgestelle vorgesprochen haben, um sich Auskünfte über die
praktische Durchführung des Schwerbeschädigtengesetzes geben zu "
lassen, wobei er sich als Reichstagsabgeordneter ausgegeben hat.

Da es sich offenbar um einen Schwindler handelt, bitt-e
ich ihn, sobald er noch einmal irgendwo auftauchen sollte, den
Polizeibehörden zu überantworten.

Der Borsitzende des Kreisausschusses.

O e l s , den 27. Februar 1930.
Soeben ist im Landgemeinde-Verlag G. m. b. H. in Berlin

W 9 ein ·

K. v. 3212.
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W.

Sozialer Ratgeber für das Land
von

I.Stephan und EPerlin

Verwaltungsamtmann Verwaltungsamtmann

124 Seiten, Preis kart. R«M. 1,50 erschienen.
Die Herausgabe dieses· Büchleins tat not. Aus zahlreichen

Zuschristen aus den Landgemeinden hat der Verband der
Preusßischens Lanid-gse-meinden ersehen, daß auf dem- Lande über
dieBestinimungen der Sozialversicherung, der öffentlichen Für-
sorge und Reichsversorgung groß-e Unklarheit herrscht, deren
Behebung dringend erwünscht ist.

Der Präsident des Verbandes der Preußischen Landgemein-
den begrüßt in seinem Geleitwort das Erscheinen des Buches.

Seine Anschafsung wird den Herren Gemseindevorstehern
und anderen interessierten Stellen empfohlen.

Das Buch ist durch die größeren Buchhandlungen des
Kreises oder auch durch den Verlag selbst zu beziehen. ‑

Kreiswohlfahrtsamt.

 

L. 1.03. Oels, den- 4-. März 1930.
Zeitungsverbot.

Auf Anordnung des Amstssgeriichsts Dresden Abt. V ist« das
Hauptblatt der Dresden-er Woschenschirift ,,Trisbsüinse« Nr. 9 vom
28. 2'. 1930 wegen eine-s besleidiigenden Artikels zu rbsesschlagsnash-
men. Beschlaignahmte Exemplar-e find mir emzureichens. 
andrat
n ck e l l.

anderer Behörden
len. Um Störungen des Unterricht-s nach Möglichkeit zu ver-
meiden, sollen in der Regel die Nachmittags-stunden- in An-
spruch genommen iweeren. 12 Nachmittage fu‘r einen Lehrigansg
dürften ausreichen, wenn von 15-——19 Uhr gearbeitet wird.
Die Zahl der Teilnehmer ixt auf 30 beschränkt.

Ich sbeabichtige die A haltung eines solchen Lehrganges
zunächst in ls zu ermöglichen, und ersuche alle Damen und
Herren an Landschuslens die sich an dem Lehsrgang evtl. be- 
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tgäixgm..meiiw‚ ihreMelsdut bis 50111.29. März b. J. (-SMM«I) La m p e r sdo rf, die-n- 3, März 1930.
eine-wichen -Et«w(31-gse«Ww che tusr die Lage um Iusg-estal- Auf dem Ja dg.ewnd.e FtüÆusEsllgutsh und Wilhelmmenokt
time sdess Rating bitte Ich anzugeben werd-en ins der seit vom 13. . ärz bis 81. Juli d. J. vergif-

2.) Aus gegebenem »An-laßt mache ich darauf aufmserksimu, tete EIN Und F Essischbwckew zUV Vertilgung Von RMVJEUS Aus-
bei; die Meldung-m für- die Aufnahme in die hiesige Aufbsau- gele- t-

« -t

 
schztle besonders in Edie U III, alsbvskd einsgerei werden m: Aufnahme VVU FUUIWTW Wird gc'mamt.
msnssens. « Der Amtsvorsieher.

B e- y e r, Schuler J a e s ch« t e-.

Grünender-H den 5. sineijrz 1930.
Unter dem Schweinebestande der Guts-verwaltung Neuhsof

b. W. ist- dIe sSchwseineseuichse ausgebrochen-. Gehsöftssperre ist
angeordnet .

Der Amtsvovsteher.
W i l d e.

    «.·--—-—-..——-.—— „_— _.......____..... ——-—«--———s
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Bress-«l·a-u-·Krietern, den 4. März1930. Iunveränsdert an. Während es nachts zu verbreiteten-, meist

 

 

s- _ . starken Frösteni kam, stiegsens die Temperaturen taigsüsber stellen-
. Wetterbm.cht · . weise über 10 Grad an.

b“ m‘twuhfl‘i‘b‘“ Dbfermtonumß SBteßIausmteteru. Zunächst ist mit Fortdauer der herrschenden Witterung zu
Oeffentliche-: Wetterdunst für Schlesien. Einklkattwosbeichtsbsestevs Etegssüker die ggf??? TVEItFVE

« p 5 z·v-r rxl e muss .. eigen «— n e er neu-en — so! e -1n· emze ne-
(Nachdmck auch mtt „zueflenangaße berßoten.) Schnseesålle und besonders neuer Tesmperatsurrusckgsang wahr-

« Im Bereiche zusumsmsensinkender Ksasltluftniinssen hielt auch ischieinlicy so- daß sich in der folgenden Woschse noschsmalsi winter-
in der vergasngensen Woche die trockene und heiter-e Witterungiliches Wetter einstellt. .

— Ich suche la oberschlesischer

Weiß-
Stimmt

. Bau- u. Düngezwecken

‑ bis 4000 Mor . zu ‑ .Neichskurzichrifts. Debatte, Vermittlerangenesm “Wie Esset-»Im
S d) r e i b m a f d) i is e (10 Finger ßIinb) Offerten unter R. B. an G- Geppertlehr _ ..

Hildegard Rente, Wendestraße 3. dIe Geschaftsstelle des Teieson Nk.17o
—Oelser Kreisblattes—
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Rechtsanwalt

Dr. jur. Kurt jeder

Bernstadt i. Schles.

Großwartenberger Str. 2 Großwartznbergcr Str. 2
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„Und wenn einer Blei

III].

als Gold anzubiete
n

hat,

o

I76?”
« so wird er es nicht los, L. g”

» l wenn er es night bekannt i]

raucht-H
ä,

Mark Twain   
 

  

innen Sie daraus Ihre Konsequenzen.
nur das. was Sie zu vol-kämen haben_—




